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1. Auftrag und Auftragsdurchführung 

Die 

Merck Healthcare Germany GmbH, Darmstadt, Deutschland 

(vormals Merck 23. Allgemeine Beteiligungs-GmbH), 
ein verbundenes Unternehmen der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland1 

(im Folgenden auch kurz „HC OpCo GmbH“) 

als Verpächterin, und die 

Merck Kommanditgesellschaft auf Aktien, 

Darmstadt, Deutschland 
(im Folgenden auch kurz „KGaA“) 

als Pächterin, beabsichtigen, einen Betriebspachtvertrag i. S. d. § 292 Abs. 1 Nr. 3 AktG abzu-
schließen. Der Betriebspachtvertrag soll nach seiner notariellen Beurkundung der ordentlichen 
Hauptversammlung der KGaA am 27.04.2018 zur Zustimmung vorgelegt werden. 

Auf Antrag der Geschäftsleitung der KGaA sowie der Geschäftsführung der HC OpCo GmbH hat 
uns das Landgericht Frankfurt am Main mit Beschluss vom 10.10.2017 gemäß § 293c AktG zum 
gemeinsamen Vertragsprüfer des beabsichtigten Betriebspachtvertrags bestellt (Anlage 1). 

Gegenstand unserer Prüfung ist der als Anlage 2 beigefügte Betriebspachtvertrag zwischen der 
KGaA und der HC OpCo GmbH, („Betriebspachtvertrag“), der am 02.03.2018 von den Vertragspar-
teien in notarieller Form abgeschlossen wurde. 

Für unsere Prüfung standen uns insbesondere folgende Unterlagen zur Verfügung: 

 Betriebspachtvertrag;  

 Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zwischen der KGaA, als übertragendem Rechtsträger, 
und der HC OpCo GmbH, der Merck Life Science Germany GmbH, Darmstadt, Deutschland 
(„LS OpCo GmbH“), sowie der Merck Performance Materials GmbH, Darmstadt, Deutschland 
(„PM OpCo GmbH“), jeweils verbundenen Unternehmen der Merck KGaA, Darmstadt, 
Deutschland, als übernehmenden Rechtsträgern vom 02.03.2018;  

 Gemeinsamer Bericht der Geschäftsleitung der KGaA und der Geschäftsführungen der HC 
OpCo GmbH, der LS OpCo GmbH, der PM OpCo GmbH sowie der Geschäftsführung der  
Merck Healthcare Holding GmbH, Darmstadt, Deutschland, der Geschäftsführung der Merck 
Life Science Holding GmbH, Darmstadt, Deutschland, und der Geschäftsführung der Merck 

                                                      

1 In den USA und Kanada hält die von der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und ihren Tochterunterneh-
men unabhängige Merck & Co., Inc. Kenilworth, NJ, USA sämtliche Namensrechte an dem Namen „Merck“. 
Die Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland tritt daher in diesen Ländern mit dem Zusatz „Darmstadt, Ger-
many“, d. h. unter „Merck KGaA, Darmstadt, Germany“ auf. Da dieser Bericht auch in den USA und Kanada 
jeweils über die Internetpräsenz der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland verfügbar ist, soll der namens-
rechtlich beschränkten Nutzung von „Merck“ bei der Bezeichnung von Gesellschaften in diesem Bericht ein-
heitlich auch in der deutschen Sprachfassung Rechnung getragen werden. Etwaige Zusätze oder 
Abkürzungen sind jedoch kein Teil der handelsrechtlichen Firmierung der genannten Gesellschaften. 
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Performance Materials Holding GmbH, Darmstadt, Deutschland, jeweils verbundenen Unter-
nehmen der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, über die von der KGaA beabsichtigten 
Umstrukturierungsmaßnahmen (Gesamtbericht), enthaltend den gemeinsamen Bericht der Ge-
schäftsleitung der KGaA und der Geschäftsführung der HC OpCo GmbH entsprechend § 293a 
AktG über den Abschluss eines Betriebspachtvertrags zwischen der HC OpCo GmbH als Ver-
pächterin und der KGaA als Pächterin vom 05.03.2018 („Vertragsbericht“);  

 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der KGaA und der HC OpCo GmbH 
vom 08.02.2017; 

 Schlussbilanz der KGaA zum 31.12.2017; 

 Aus der Schlussbilanz der KGaA zum 31.12.2017, 24:00 Uhr, abgeleitete Teilbilanz des Be-
reichs KGaA Healthcare zum 01.01.2018 („Ausgliederungsbilanz Healthcare“); 

 Geschäftsberichte der KGaA für die Jahre 2014 bis 2016; 

 Handelsregisterauszüge der KGaA (Stand 04.01.2018) und der HC OpCo GmbH (Stand 
18.01.2018); 

 Satzung der KGaA vom 06.07.1995, zuletzt geändert durch Beschluss vom 28.04.2017, sowie 
Gesellschaftsvertrag der HC OpCo GmbH in der Fassung vom 19.12.2016, zuletzt geändert 
durch Beschluss vom 04.12.2017. 

Darüber hinaus haben wir auf öffentlich zugängliche Informationen sowie Kapitalmarktdaten zu-
rückgegriffen. 

Alle erbetenen Auskünfte und Nachweise sind uns erteilt worden. Die Geschäftsleitung der KGaA 
und die Geschäftsführung der HC OpCo GmbH haben uns gegenüber jeweils eine Vollständig-
keitserklärung mit dem Inhalt abgegeben, dass die uns jeweils übergebenen Unterlagen und erteil-
ten Informationen vollständig und richtig sind. 

Wir, die verantwortlichen Wirtschaftsprüfer Prof. Dr. Martin Jonas und Silke Jacobs, haben unsere 
Prüfung nach unserer gerichtlichen Bestellung vom 10.10.2017 im November 2017 aufgenommen 
und bis zum 07.03.2018 in den Geschäftsräumen der KGaA in Darmstadt und in unseren Büroräu-
men in Düsseldorf durchgeführt. 

Sollten sich in der Zeit zwischen dem Abschluss unserer Prüfung am 07.03.2018 und dem Zeit-
punkt der Beschlussfassung der ordentlichen Hauptversammlung der KGaA am 27.04.2018 we-
sentliche Veränderungen ergeben, die sich auf den Betriebspachtvertrag auswirken, wären diese 
nachträglich zu berücksichtigen. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Prüfung der Buchführung, der Konzern- bzw. 
Jahresabschlüsse oder der Geschäftsführung der beteiligten Gesellschaften sowie der Ausgliede-
rungsbilanz Healthcare vorgenommen haben. Solche Prüfungen sind nicht Gegenstand unserer 
Vertragsprüfung. Die Ausgliederungsbilanz Healthcare wurde aus einem geprüften Abschluss ab-
geleitet, insofern gehen wir von der Korrektheit der uns vorgelegten Unterlagen aus.  

Für die Durchführung unseres Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu 
Dritten, die als Anlage 3 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01.01.2017 maßgebend. Unsere Haftung 
bestimmt sich nach Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 
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Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend. Bei einer Verwendung unse-
res Berichts für andere als dem Auftrag zugrunde liegende Zwecke ist dafür Sorge zu tragen, dass 
auch in diesen Fällen die vorgenannten Allgemeinen Auftragsbedingungen Anwendung finden. 
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2. Hintergrund für den Abschluss des 
Betriebspachtvertrags 

Die innerhalb der KGaA an den Standorten Darmstadt und Gernsheim betriebenen operativen Akti-
vitäten der Unternehmensbereiche Healthcare, Life Science und Performance Materials sowie die 
dazugehörigen Aktiva und Passiva sollen von der KGaA auf separate Tochtergesellschaften aus-
gegliedert werden (im Folgenden „Operative Ausgliederung“). 

Die Operative Ausgliederung soll in erster Linie die Einbindung der lokalen operativen Aktivitäten 
der KGaA in die globalen Strukturen der jeweiligen Unternehmensbereiche unterstützen, insbeson-
dere im Rahmen der Einführung neuer, spartenbezogener Unternehmenssteuerungssysteme 
(Enterprise Resource Planning-Systeme – ERP-Systeme) für die jeweiligen Bereiche. Die Einfüh-
rung der ERP-Systeme ist je nach Sektorzugehörigkeit für den Zeitraum von Anfang 2019 bis in 
das Jahr 2020 hinein geplant. 

Da die systemtechnischen Voraussetzungen für die Einführung der ERP-Systeme bei den Tochter-
gesellschaften derzeit noch nicht vorliegen, sollen die auf die Tochtergesellschaften ausgeglieder-
ten Geschäftsaktivitäten bis zur Einführung der ERP-Systeme von den jeweiligen Tochter-
gesellschaften an die KGaA vorübergehend zurückverpachtet werden. Diese temporäre (Rück-) 
Verpachtung des Geschäftsbetriebs ist Gegenstand gesonderter Betriebspachtverträge i. S. d. 
§ 292 Abs. 1 Nr. 3 AktG zwischen der jeweiligen Tochtergesellschaft und der KGaA, die mit wirt-
schaftlicher Rückwirkung zum 01.01.2018 abgeschlossen werden sollen. Einer dieser Verträge ist 
der Betriebspachtvertrag zwischen der KGaA und der HC OpCo GmbH. Mit der Einführung des 
ERP-Systems für die Geschäftsaktivitäten einer Tochtergesellschaft soll die jeweilige Betriebspacht 
wieder aufgelöst werden. Die Tochtergesellschaften üben dann ihre Geschäftstätigkeit im eigenen 
Namen und für eigene Rechnung aus. 
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3. Vertragsprüfung 

3.1. Gegenstand und Umfang der Vertragsprüfung 

Gegenstand und Umfang der Vertragsprüfung ergeben sich aus § 293b AktG und § 293e AktG. 
Gemäß § 293b Abs. 1 AktG ist Gegenstand unserer Prüfung der Betriebspachtvertrag. Einzelhei-
ten zum Inhalt des Vertragsprüfungsberichts ergeben sich aus § 293e Abs. 1 AktG. Hiernach hat 
der Vertragsprüfer schriftlich über das Ergebnis seiner Prüfung zu berichten. Betriebspachtverträge 
müssen als andere Unternehmensverträge gemäß § 292 Abs. 1 AktG keinen Ausgleich (§ 304 
AktG) bzw. keine Abfindung (§ 305 AktG) vorsehen und der Betriebspachtvertrag enthält keine sol-
che Regelungen. Daher entfällt die in § 293e Abs. 1 AktG vorgesehene Prüfung von Ausgleich und 
Abfindung. 

Soweit die Zustimmung der Hauptversammlung zum Unternehmensvertrag erforderlich ist, hat ge-
mäß § 293a Abs. 1 AktG der Vorstand jeder an einem Unternehmensvertrag beteiligten Aktienge-
sellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien einen ausführlichen schriftlichen Bericht zu 
erstatten, in dem der Abschluss des Unternehmensvertrags und der Vertrag im Einzelnen rechtlich 
und wirtschaftlich erläutert und begründet werden. Die Geschäftsleitung der KGaA und die Ge-
schäftsführung der HC OpCo GmbH haben gemäß § 293a AktG einen gemeinsamen Vertragsbe-
richt über die Betriebspacht erstattet. Dieser Vertragsbericht ist Teil eines Gesamtberichts, in dem 
auch die weiteren von der KGaA beabsichtigten Umstrukturierungsmaßnahmen erläutert werden. 

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Vertragsberichts war, ebenso wie die Zweckmäßigkeit des 
Betriebspachtvertrags, nicht Gegenstand unserer Prüfung. Soweit der gemeinsame Bericht jedoch 
den Vertragsinhalt erläutert, haben wir ihn als eine wichtige Unterlage im Rahmen unserer Prüfung 
herangezogen. 

3.2. Prüfung des Betriebspachtvertrags 

Wir haben den Betriebspachtvertrag gemäß § 293b AktG geprüft. Hierbei haben wir auch die im 
Vertragsbericht in Abschnitt E enthaltenen Erläuterungen des Vertragsinhalts berücksichtigt. 

Als Vertragsprüfer haben wir zu prüfen, ob von der Geschäftsleitung der KGaA und der Geschäfts-
führung der HC OpCo GmbH die für einen Betriebspachtvertrag notwendigen Vereinbarungen ge-
troffen worden sind und ob die für den betreffenden Unternehmensvertrag typischen Leistungen 
und Gegenleistungen vorgesehen sind. 

Im Einzelnen beinhaltet der Betriebspachtvertrag: 

1. Beteiligte Gesellschaften 

Firma und Sitz der beteiligten Gesellschaften werden im Vertrag genannt und entsprechen den 
Eintragungen der beim Amtsgericht Darmstadt geführten Handelsregister. 
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2. Vereinbarung der Betriebspacht 

Die HC OpCo GmbH verpachtet gemäß § 1 des Vertrags nach Maßgabe der Bestimmungen des 
Vertrags den gesamten Betrieb ihres Unternehmens an die KGaA (im Folgenden „Verpachteter Be-
trieb“). Die KGaA führt den Verpachteten Betrieb während der Dauer des Vertrags im eigenen Na-
men und für eigene Rechnung. Soweit in dem Vertrag nichts anderes geregelt ist, finden die 
Vorschriften der §§ 581 ff. BGB, die die typischen Vertragspflichten bei einem Pachtvertrag definie-
ren, Anwendung. 

Damit liegt im Sinne von § 292 Abs. 1 Nr. 3 AktG ein Unternehmensvertrag, genauer ein Betriebs-
pachtvertrag, vor. 

Zwischen der KGaA als herrschender Gesellschaft und der HC OpCo GmbH als abhängiger Gesell-
schaft besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag i. S. v. § 291 Abs. 1 Satz 1 AktG. 
Der zwischen der HC OpCo GmbH und der KGaA bestehende Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag bleibt gemäß § 1.2 des Vertrags vom zu prüfenden Betriebspachtvertrag unberührt. 

3. Wirksamwerden, Dauer und Kündigung 

Der Vertrag wird gemäß § 2 bzw. § 23 des Vertrags – in Übereinstimmung mit § 294 AktG – mit 
seiner Eintragung in das Handelsregister der HC OpCo GmbH wirksam (Vollzugsdatum). Ungeach-
tet dessen erfolgt die Verpachtung mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum 01.01.2018, 0.00 Uhr 
(Pachtbeginn). Die Vertragsparteien werden sich demnach im Innenverhältnis – insbesondere hin-
sichtlich der Zahlung des Pachtzinses und der Fruchtziehung aus dem Verpachteten Betrieb – so 
stellen, als sei die Verpachtung zu diesem Zeitpunkt bereits wirksam geworden. 

Die Vertragsparteien werden hierbei gemäß § 23.1 des Vertrags sicherstellen, dass der Vertrag in 
unmittelbarem Zusammenhang, jedoch erst nach Wirksamwerden der Operativen Ausgliederung 
wirksam wird. Der Vertrag steht zusätzlich unter der aufschiebenden Bedingung des Wirksamwer-
dens der Operativen Ausgliederung durch Eintragung in das Handelsregister der KGaA. 

Jede Vertragspartei kann gemäß § 23.2 des Vertrags vom Vertrag mit sofortiger Wirkung zurück-
treten, wenn der Betriebspachtvertrag nicht bis zum Ablauf des 28.02.2019 durch Eintragung in 
das Handelsregister der HC OpCo GmbH wirksam geworden ist. 

Gemäß § 24.1 des Vertrags ist der Betriebspachtvertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Der 
Betriebspachtvertrag kann von jeder Vertragspartei schriftlich mit einer Kündigungsfrist von zwei 
Monaten zum Monatsende ordentlich gekündigt werden. 

§ 24.2 regelt die fristlose Kündigung des Vertrags aus wichtigem Grund. Auch eine fristlose Kündi-
gung bedarf der Schriftform. Ein wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung durch die HC OpCo 
GmbH liegt insbesondere vor, wenn 

a) die KGaA nachhaltig ihr Nutzungsrecht gemäß § 13 überschreitet, 

b) die KGaA mit einer nach § 22 zu erbringenden Zahlung drei Monate im Rückstand ist oder 

c) über das Vermögen der KGaA das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist. 

Den Regelungen zu Wirksamwerden, Dauer und Kündigung des Vertrags stehen keine gesetzli-
chen Bestimmungen entgegen. 
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4. Gegenstand der Verpachtung 

In den §§ 3 bis 12 des Vertrags ist der Gegenstand der Verpachtung geregelt. 

Gegenstand der Verpachtung sind gemäß § 3.1 des Vertrags sämtliche zur Führung des Verpach-
teten Betriebs erforderlichen Gegenstände und Rechtsverhältnisse des Aktiv- und Passivvermö-
gens der HC OpCo GmbH, die in § 3 bis § 14 sowie in § 48 bis § 51 des Operativen 
Ausgliederungsvertrags näher beschrieben oder in Bezug genommen werden (im Folgenden kurz 
„Pachtgegenstände“). Die Bezugnahme auf den Ausgliederungsvertrag erfolgt, da der Verpachtete 
Betrieb im Sinne von § 1.1 des Vertrags dem auf die HC OpCo GmbH ausgegliederten Bereich 
KGaA Healthcare entspricht. 

Ausgenommen von der Verpachtung sind nach § 3.1 die Gegenstände und Rechtsverhältnisse des 
Aktiv- und Passivvermögens der HC OpCo GmbH, die durch die HC OpCo GmbH zum Pachtbe-
ginn an die KGaA verkauft und übertragen und bei Pachtende von der KGaA an die HC OpCo 
GmbH zurückveräußert werden (im Folgenden „Übertragene Gegenstände“).  

Soweit die Pachtgegenstände und die Übertragenen Gegenstände bilanzierbar sind, sind sie laut 
§ 3.2 des Vertrags in der Ausgliederungsbilanz Healthcare, die dem Operativen Ausgliederungs-
vertrag als Anlage 3.3 beigefügt ist, enthalten. Gegenstand der Verpachtung und der Übertragung 
sind grundsätzlich auch alle nicht bilanzierungspflichtigen, alle nicht bilanzierungsfähigen oder tat-
sächlich nicht bilanzierten Gegenstände, die dem Verpachteten Betrieb zuzuordnen sind. 

In § 4 des Betriebspachtvertrags wird die Verpachtung der immateriellen Vermögensgegenstände 
und des Know-Hows geregelt.  

Die Regelungen zur Verpachtung des Sachanlagevermögens sind in § 5 festgehalten. 

Der Verkauf der Forderungen, die dem Verpachteten Betrieb bei Pachtbeginn zuzuordnen sind, 
durch die HC OpCo GmbH an die KGaA ist in § 6 näher beschrieben. § 6.1 hält fest, dass die Ver-
äußerung der Forderungen mit wirtschaftlicher Wirkung zum Pachtbeginn erfolgt und zwar zu den 
in der Ausgliederungsbilanz Healthcare für die Gesamtposition „Forderungen und sonstige Vermö-
gensgegenstände“ ausgewiesenen handelsrechtlichen Buchwerten. Der Kaufpreis ist vier Wochen 
nach dem Vollzugsdatum der Betriebspacht fällig. 

Nach Beendigung des Betriebspachtvertrags ist die KGaA gemäß § 6.3 berechtigt und auf Verlan-
gen der HC OpCo GmbH verpflichtet, die zum Pachtende vorhandenen und dem Verpachteten Be-
trieb zuzuordnenden Forderungen entsprechend zu dem am Pachtende maßgeblichen Buchwert 
zu veräußern. Der Kaufpreis ist vier Wochen nach Pachtende fällig. 

§ 6.4 des Vertrags bestimmt, dass etwaige zum Pachtbeginn oder zum Pachtende bestehende ak-

tive Rechnungsabgrenzungsposten im Zusammenhang mit der Zahlung der Kaufpreise nach 
§§ 6.1 und 6.3 auf Basis des jeweiligen Buchwerts ausgeglichen werden. 

Abweichend von § 6.1 des Vertrags gelten für Forderungen gegenüber Arbeitnehmern lt. § 6.5 des 
Vertrags die Regelungen in § 20 und § 21 des Betriebspachtvertrags, vgl. dazu unten in Tz. 79 ff. 

Für den Fall, dass eine Abtretung von Forderungen nicht zulässig oder nicht möglich ist, werden in 
§ 6.2 des Vertrags Regelungen getroffen, nach denen sich die Vertragsparteien im Innenverhältnis 
so stellen, als ob die betreffende Forderung wirksam abgetreten worden wäre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
3 Vertragsprüfung 

 

   
  8 
 

Der Verkauf des Vorratsvermögens bzw. der sonstigen Gegenstände des Umlaufvermögens wird 
in § 7 des Vertrags geregelt. Die Veräußerung des Vorratsvermögens, das in § 7.1 definiert wird, 
erfolgt gemäß § 7.2 mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum Pachtbeginn zu den in der Ausgliede-
rungsbilanz Healthcare für die in der Gesamtposition „Vorräte“ ausgewiesenen handelsrechtlichen 
Buchwerten. Der Kaufpreis ist vier Wochen nach dem Vollzugsdatum der Betriebspacht fällig. 

Nach Beendigung des Betriebspachtvertrags ist die KGaA lt. § 7.5 des Vertrags berechtigt und auf 
Verlangen der HC OpCo GmbH verpflichtet, dieser mit Wirkung zum Pachtende das am Pachtende 
vorhandene und dem Verpachteten Betrieb zuzuordnende Vorratsvermögen in entsprechender An-
wendung der Bestimmungen zum Verkauf bei Vertragsbeginn zum dann maßgeblichen Buchwert 
(der nach denselben Grundsätzen zu ermitteln ist, wie bei der Veräußerung nach § 7.1) zu veräu-
ßern. Der Kaufpreis ist vier Wochen nach Pachtende fällig.  

Die HC OpCo GmbH ist hierbei nach § 7.5 berechtigt, die Veräußerung auf die Mengen zu be-
schränken, die zur Fortführung des Verpachteten Betriebs erforderlich sind. Gegenstände des Vor-
ratsvermögens, auf deren Rückveräußerung die HC OpCo GmbH verzichtet hat, können von der 
KGaA nach Pachtende nach eigenem Ermessen verwendet oder verwertet werden. 

§ 7.6 regelt, dass sowohl die zu veräußernden Vorräte als auch die bei Beendigung des Betriebs-
pachtvertrags zurück zu veräußernden Vorräte ohne jede Mängelgewährleistung veräußert wer-
den, soweit dies gesetzlich zulässig ist. 

Die Übernahme der dem Verpachteten Betrieb zuzuordnenden Verbindlichkeiten bzw. Eventualver-

bindlichkeiten und ungewissen Verbindlichkeiten ist in § 8 geregelt, ebenso die Handhabung für 
Verbindlichkeiten, die von der Übernahme ausgenommen sind. 

Für die von der KGaA nach § 8.1 zu übernehmenden Verbindlichkeiten sieht § 8.3 des Vertrags 
vor, dass die HC OpCo GmbH der KGaA einen Ausgleich zahlt, der den in der Ausgliederungsbi-
lanz Healthcare für die diesbezüglichen Gesamtpositionen ausgewiesenen handelsrechtlichen 
Buchwerten dieser Verbindlichkeiten entspricht (negativer Kaufpreis). Der negative Kaufpreis ist 
vier Wochen nach dem Vollzugsdatum der Betriebspacht fällig. 

Nach Beendigung des Betriebspachtvertrags ist die KGaA gemäß § 8.4 berechtigt und auf Verlan-
gen der HC OpCo GmbH verpflichtet, der HC OpCo GmbH mit Wirkung zum Pachtende die am 
Pachtende vorhandenen und dem Verpachteten Betrieb zuzuordnenden Verbindlichkeiten gemäß 
§ 8.1 und § 8.2 in entsprechender Anwendung der entsprechenden Bestimmungen zu veräußern 
(mit einer Ermittlung des maßgeblichen Buchwerts nach denselben Grundsätzen wie bei der Ver-
äußerung nach § 8.3). Der negative Kaufpreis ist vier Wochen nach dem Pachtende fällig. 

Gemäß § 8.5 des Vertrags werden etwaige zum Pachtbeginn bzw. zum Pachtende bestehende 
passive Rechnungsabgrenzungsposten im Zusammenhang mit der Zahlung der Kaufpreise nach 
§§ 8.3 und 8.4 auf Basis des jeweiligen Buchwerts ausgeglichen. 

Abweichend von § 8.1 gelten gemäß § 8.6 des Vertrags für Verbindlichkeiten gegenüber Arbeit-

nehmern die Regelungen in § 20 und § 21, vgl. unten Tz. 79 ff. 

Einzelheiten zum Eintritt in Verträge und Vertragsangebote zum Vertragsbeginn bzw. zur Rück-
übertragung bei Pachtende sind in § 9 des Vertrags beschrieben. Nicht übertragen werden gemäß 
§ 9.2 Vertragsverhältnisse, die nicht dem Verpachteten Betrieb zuzuordnen sind, insbesondere Ge-
sellschaftsverträge, Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Verträge über stille Ge-
sellschaften. 
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Die Übertragung bzw. Rückübertragung von Prozess- und Verfahrensverhältnissen wird in § 10 
des Vertrags definiert. Dies umfasst auch die Rückübertragung bei Beendigung des Betriebspacht-
vertrags für solche Prozess- und Verfahrensverhältnisse, die bis zur Beendigung des Betriebs-
pachtvertrags neu begründet werden. 

Die Übertragung von Mitgliedschaften der HC OpCo GmbH auf die KGaA ist Inhalt des § 11 des 
Vertrags. Regelungsinhalt des § 12 des Vertrags sind öffentlich-rechtliche Genehmigungen und Er-
laubnisse. 

Der Verkauf der Forderungen, des Vorratsvermögens bzw. der sonstigen Gegenstände des Um-
laufvermögens, die dem Verpachteten Betrieb bei Pachtbeginn zuzuordnen sind, durch die HC 
OpCo GmbH an die KGaA bzw. der entsprechende Rückverkauf von der KGaA an die HC OpCo 
GmbH zu Pachtende erfolgt – ebenso wie die Übernahme der dem Verpachteten Betrieb zuzuord-
nenden Verbindlichkeiten bzw. Eventualverbindlichkeiten und ungewissen Verbindlichkeiten bei 
Pachtbeginn bzw. deren Rückveräußerung bei Pachtende – zu Buchwerten. Indem sowohl die je-
weilige Veräußerung als auch die jeweilige Rückveräußerung übereinstimmend zu Buchwerten er-
folgt, wurden insoweit gleichwertige und plausible Regelungen getroffen. 

Den Regelungen zum Gegenstand der Verpachtung stehen keine gesetzlichen Bestimmungen ent-
gegen. 

5. Rechtsstellung der KGaA 

§ 13 des Vertrags dient dazu, die allgemeinen Rechte und Pflichten der KGaA zur Weiterführung 
des Verpachteten Betriebs zu definieren. So ist die KGaA gemäß § 13.1 des Vertrags berechtigt 
und verpflichtet, den Verpachteten Betrieb nach näherer Maßgabe der Bestimmungen des Be-
triebspachtvertrags ab dem Vollzugsdatum im eigenen Namen und für eigene Rechnung weiterzu-
führen und zu betreiben. Der KGaA stehen alle Erzeugnisse aus dem Verpachteten Betrieb zu und 
sie kann über diese frei verfügen. Der KGaA obliegt es, alle zum Betrieb des Pachtgegenstandes 
notwendigen Medien auf eigene Kosten zu beschaffen. 

Hierbei ist die KGaA nach § 13.2 verpflichtet, den Verpachteten Betrieb in eigener Verantwortung 
und mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters zu führen und zu be-
treiben. Die KGaA wird hierbei insbesondere die gesetzlichen Bestimmungen, die behördlichen 
Genehmigungen mit den darin enthaltenen Auflagen und Bedingungen sowie die anerkannten Re-
geln der Technik einhalten und beachten.  

Details hinsichtlich Verkehrssicherungspflichten (§ 13.3) und öffentlich-rechtlicher und privatrechtli-

cher Lasten (§ 13.4) sind ebenfalls in § 13 geregelt. Darüber regelt § 13.6 des Vertrags, dass eine 
Unterverpachtung nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der HC OpCo GmbH zulässig ist. 

§ 14 befasst sich mit den Pflichten und Rechten der KGaA in Hinblick auf Instandhaltungen und 
Veränderungen der zur Nutzung überlassenen Gegenstände. 

Gemäß § 14.1 ist die KGaA verpflichtet, die zur Nutzung überlassenen Gegenstände sorgfältig zu 
behandeln, auf ihre Kosten zu warten, zu reparieren und instand zu halten. 

Die KGaA darf die zur Nutzung überlassenen Gegenstände gemäß § 14.2 verändern, soweit dies 
den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Betriebsführung entspricht. Insbesondere darf sie im 
Rahmen des Vertragszweckes alle zur Rationalisierung notwendigen Maßnahmen treffen. Im Rah-
men ordnungsgemäßer Betriebsführung ist die KGaA berechtigt, einzelne Pachtgegenstände still-
zulegen oder abzubrechen. 
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Den Rahmen, im welchem Umfang die KGaA rechtsgeschäftliche Verfügungen allein oder nur mit 
Zustimmung der HC OpCo GmbH treffen kann, geben die § 14.3 und § 14.4. vor.  

Im Hinblick auf die sonstigen Rückstellungen und die Eventualverbindlichkeiten, die von der HC 
OpCo GmbH auf die KGaA nach § 8 übertragen werden bzw. übergehen, definieren die Vertrags-
parteien in § 14.5 des Vertrags, dass bei außerplanmäßigen und erheblichen Wertveränderungen 
der zu Grunde liegenden Rechtsverhältnisse oder Sachverhalte ein Ausgleich zwischen den Ver-
tragsparteien erfolgen soll. Ein Ausgleichsanspruch besteht, wenn (i) nach den anwendbaren han-
delsrechtlichen Vorschriften der Wertansatz der sonstigen Rückstellungen und 
Eventualverbindlichkeiten im Einzelfall um mindestens EUR 100.000,00 im Vergleich zu dem bei 
Pachtbeginn jeweils zugrunde gelegten Wert zu korrigieren ist, und (ii) sich bei Saldierung aller 
Wertveränderungen nach vorstehender Ziff. (i) in einem Geschäftsjahr zugunsten einer der Ver-
tragsparteien ein positiver Saldo von insgesamt EUR 2.000.000,00 oder mehr ergibt. In der Höhe 
dieses positiven Saldos ist dann die begünstigte Vertragspartei der anderen Vertragspartei zur 
Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet. Die Abrechnung für jedes Pachtjahr soll bis zum 31. März 
des folgenden Jahres erfolgen. 

Spezielle Regelungen gelten nach § 14.6 für die verpachteten Rechte an geistigem Eigentum (im 
Folgenden “das Verpachtete IP“), diesbezüglich gilt vorrangig § 17 des Vertrags. 

Die Berechtigung bzw. ggf. Verpflichtung der KGaA zur Durchführung von Ersatz- und Erweite-

rungsinvestitionen für Rechnung der HC OpCo GmbH ist in § 15 des Vertrags festgehalten. Er-
satzinvestitionen sind nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Betriebsführung vorzunehmen. 
Die Entscheidung über Erweiterungsinvestitionen liegt im pflichtgemäßen Ermessen der KGaA, so-
fern es sich nicht um wesentliche Erweiterungsinvestitionen handelt. Diese bedürfen der Zustim-
mung der HC OpCo GmbH (§ 15.2). 

Das Eigentum an den durch die vorgenannten Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen für Rechnung 
der HC OpCo GmbH angeschafften Gegenständen soll nach § 15.3 der HC OpCo GmbH zustehen 
(und diese damit zugleich surrogierter bzw. neuer Bestandteil des Pachtgegenstandes im Sinne 
des Betriebspachtvertrags werden). Entsprechend erhöht sich der Pachtzins um die auf Monatsba-
sis bei der HC OpCo GmbH berechneten planmäßigen Abschreibungen nach HGB aus der Aktivie-
rung der neu bei ihr aktivierten und planmäßig in der Folgezeit abgeschriebenen Ersatz- und 
Erweiterungsinvestitionen sowie die Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (§ 15.4). 

In § 15.5 ist rein vorsorglich die (widerrufliche) Erteilung einer Vollmacht der HC OpCo GmbH ge-
genüber der KGaA geregelt, sie bei der Vornahme von Ersatz- oder Erweiterungsinvestitionen in-
soweit zu vertreten, wie es für einen etwaigen unmittelbaren Eigentumsübergang der 
angeschafften Gegenstände auf die HC OpCo GmbH erforderlich oder zweckmäßig ist. 

Der Betriebspachtvertrag bezieht sich auf den Verpachteten Betrieb inklusive der zum Betrieb not-
wendigen Aktiva. Der Vertrag wird mit dem Ziel geschlossen, ihn nach Einführung der ERP-Sys-
teme wieder zu kündigen; nach Ende der Betriebspacht werden die gepachteten 
Vermögensgegenstände wieder der HC OpCo GmbH übergeben. Daher ist es unseres Erachtens 
sinnvoll, Investitionen direkt auf Rechnung des Verpächters vorzunehmen und zur Kompensation 
des Werteverzehrs für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen eine Gegenleistung in Höhe der plan-
mäßigen Abschreibungen im Betriebspachtvertrag vorzusehen. 

§ 16 dient der Klarstellung, dass ein etwaiger, dem Verpachteten Betrieb zuzuordnender Ge-
schäfts- und Firmenwert („Goodwill“) in seiner jeweiligen Ausgestaltung während der gesamten 
Pachtdauer und auch nach Beendigung der Pacht stets im alleinigen wirtschaftlichen Eigentum der 
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HC OpCo GmbH steht und der KGaA als Teil des Pachtgegenstandes für die Pachtdauer lediglich 
auf Zeit zur Nutzung überlassen wird. Das gilt insbesondere nach § 16.1 auch dann, wenn der bis-
herige Goodwill während der Pachtdauer durch die Tätigkeit oder Verwendungen der KGaA ganz 
oder teilweise erhöht oder durch einen neuen Goodwill ersetzt wird. 

Auch wenn die Höhe des Goodwills durch die Tätigkeit der KGaA während der Pachtdauer mitbe-
einflusst worden sein sollte, sind sich nach § 16.2 die Vertragsparteien in Übereinstimmung mit der 
gesetzlichen Grundwertung der Verpachtung als Nutzungsüberlassung auf Zeit darin einig, dass 
der KGaA bei Beendigung des Pachtverhältnisses für jegliche Wertsteigerungen des Pachtgegen-
stands einschließlich Goodwill keinerlei Wertausgleich zu zahlen ist und die HC OpCo GmbH sich 
den Pachtgegenstand einschließlich Goodwill sofort und ohne weiteres, also insbesondere ohne 
jegliche Entschädigungsverpflichtung, nutzbar machen kann (vgl. auch BGH v. 12.5.1986 – Akten-
zeichen II ZR 11/86; BFH v. 30.1.2002 – Aktenzeichen X R 56/99). 

§ 17 umfasst die Regelungen bezüglich der IP Rechte. Die Vertragsparteien stellen in § 17.1 klar, 
dass das gesamte Verpachtete IP während der gesamten Pachtdauer und auch nach Beendigung 
der Pacht im alleinigen wirtschaftlichen Eigentum der HC OpCo GmbH verbleibt und als Teil des 
Verpachteten Betriebs für die Pachtdauer lediglich auf Zeit zur Nutzung überlassen wird. Die KGaA 
ist berechtigt und verpflichtet, das Verpachtete IP während der Pachtdauer auf eigene Kosten im 
Rahmen ordnungsgemäßer Betriebsführung zu erhalten, zu verwalten, zu überwachen, zu verteidi-
gen und gegen Rechtsverletzer durchzusetzen (§ 17.2). 

Gemäß § 17.3 des Vertrags stehen Erkenntnisse, Erfindungen, Materialien, Gegenstände, Verfah-
ren, Softwarecodes oder -programme, Daten, Know-How oder andere Entwicklungsergebnisse, die 
während der Pachtdauer im Rahmen des Verpachteten Betriebs entstehen oder geschaffen wer-
den, einschließlich aller daran bestehenden Rechte, insbesondere sämtlicher immaterialgüterrecht-
lichen Rechtspositionen (nachfolgend Foreground-IP) ab Entstehung ebenfalls während der 
gesamten Pachtdauer und auch nach Beendigung der Pacht der HC OpCo GmbH zu alleinigem 
wirtschaftlichem Eigentum zu und werden Teil des Verpachteten IP, ohne dass der KGaA hierfür 
während oder bei Beendigung der Pacht ein Wertausgleich zu zahlen ist (vgl. auch BGH v. 
12.5.1986 – Aktenzeichen II ZR 11/86; BGH v. 4.3.1964 – Aktenzeichen VIII ZR 155/62). 

Für Foreground-IP, das zugleich die Voraussetzungen einer Ersatz- oder Erweiterungsinvestition 
i. S. d. § 15.1 erfüllt und das bei der HC OpCo GmbH, würde sie die Ersatz- oder Erweiterungsin-
vestition unmittelbar selbst durchführen, nach § 246 Abs. 1 Sätze 1, 2, § 248 Abs. 2 Satz 1, § 255 
HGB zwingend zu aktivieren ist (insb. entgeltlicher Erwerb von Foreground-IP), gilt § 15 entspre-
chend. Der Pachtzins erhöht sich entsprechend um die auf Monatsbasis bei der HC OpCo GmbH 
berechneten planmäßigen Abschreibungen nach HGB aus der Aktivierung der neu bei ihr aktivier-
ten und planmäßig in der Folgezeit abgeschriebenen Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen. 

§ 17.4 regelt, dass die Regelungen in § 17.3 für Arbeitnehmererfindungen entsprechend gelten sol-
len. 

Nach § 17.5 stehen Markenrechte, die während der Pachtdauer im Rahmen des Verpachteten Be-
triebs entstehen oder neu angemeldet werden und ausschließlich in diesem genutzt werden, ab 
Entstehung ebenfalls während der gesamten Pachtdauer und auch nach Beendigung der Pacht 
der HC OpCo GmbH zu alleinigem wirtschaftlichen Eigentum zu und werden Teil des Verpachteten 
IP, ohne dass der KGaA hierfür während oder bei Beendigung der Pacht ein Wertausgleich zu zah-
len ist. Die Regelungen in § 17.3 gelten für diesen Wertausgleich entsprechend. 
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§ 17.6 hält fest, dass die KGaA alles Erforderliche veranlassen wird, damit die HC OpCo GmbH 
oder ein von ihr benannter Treuhänder das rechtliche Eigentum an dem Foreground-IP und den in 
§ 17.5 bezeichneten Markenrechten ausüben und insbesondere die Anmeldung von Schutzrechten 
durchführen kann, wobei § 17.2 entsprechend gilt. 

§ 18 des Vertrags bestimmt, dass die KGaA für die Dauer der Betriebspacht die Kosten für den 
nach § 14 des Operativen Ausgliederungsvertrags für die HC OpCo GmbH und den Verpachteten 
Betrieb bestehenden Versicherungsschutz zu übernehmen hat. Für Direktversicherungen und Pen-
sionskassenzusagen gelten die Regelungen in § 21 des Vertrags. 

§ 19 des Vertrags befasst sich mit Gewährleistung und Haftung. Gewährleistungsansprüche gleich 
welcher Art und gleich aus welchem Rechtsgrund sind danach, soweit dies gesetzlich zulässig ist, 
ausgeschlossen. Etwaige Rücktrittsrechte sind gleichfalls ausgeschlossen. 

Den Regelungen zur Rechtsstellung der KGaA stehen keine gesetzlichen Bestimmungen entge-
gen. 

6. Arbeitsverhältnisse und Pensionsverpflichtungen 

Die §§ 20 und 21 des Vertrags beziehen sich auf Arbeitsverhältnisse und Pensionsverpflichtungen. 

Nach § 20.1 gehen die Arbeitsverhältnisse der gemäß § 11.1 Satz 1 des Ausgliederungsvertrags 
auf die HC OpCo GmbH übergegangenen Arbeitnehmer nach Maßgabe von § 613a BGB mit allen 
Rechten und Pflichten mit wirtschaftlicher Wirkung zum Pachtbeginn wieder auf die KGaA über. 

Des Weiteren sind Einzelheiten hinsichtlich der Inanspruchnahme aus Verpflichtungen aus den Ar-
beitsverhältnissen der übergehenden Arbeitnehmer und der Ausgleichmechanismus für übernom-
mene Verpflichtungen in § 20.2 bzw. § 20.3 geregelt. 

§ 20.4 sieht vor, dass bei Beendigung des Betriebspachtvertrags die Arbeitsverhältnisse der Arbeit-
nehmer, die zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Vertragsbeendigung dem Verpachteten Be-
trieb zugeordnet sind, mit allen Rechten und Pflichten gemäß § 613a BGB auf die HC OpCo GmbH 
übergehen. Hinsichtlich des Ausgleichs der von der HC OpCo GmbH zu übernehmenden Verpflich-
tungen aus den gemäß § 613a BGB übergehenden Arbeitsverhältnissen gilt der Ausgleichsmecha-
nismus in § 20.2 und § 20.3 entsprechend. 

Mit dem Eintritt der KGaA in die Arbeitsverhältnisse der Übergehenden Arbeitnehmer nach § 20.1 
gehen auch alle Rechte und Pflichten aus den Versorgungszusagen im Sinne des Betriebsrenten-
gesetzes, in die die HC OpCo GmbH eingetreten ist („Pensionszusagen“), auf die KGaA über 
(§ 21.1). Von dem Übergang auf die KGaA nicht umfasst sind die nach § 11.2 des Ausgliederungs-
vertrags übertragenen Pensionsverpflichtungen aus beendeten Arbeitsverhältnissen, die auch 
während des Bestehens des Betriebspachtvertrags bei der HC OpCo GmbH verbleiben. 

Der Ausgleichmechanismus für die von der HC OpCo GmbH übernommenen Pensionszusagen 
aus den Arbeitsverhältnissen der übergehenden Arbeitnehmer, die bis zum Pachtbeginn entstan-
den sind, erhält die KGaA einen Ausgleich gemäß den Regelungen in §§ 21.2 bis 21.8. Den Me-
chanismus hinsichtlich der Verpflichtungen aus Zeitwertguthaben regelt § 21.9, den Mechanismus 
für sonstige personalbezogene Rückstellungen (insbesondere Jubiläumszahlungen und Urlaubs-
rückstellungen) § 21.10. 
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Für die noch zu erdienenden abgesicherten Ansprüche hat die KGaA der HC OpCo GmbH einen 
Ausgleich zu leisten. Der Ausgleichsmechanismus ist in Anlage 21.3 zum Betriebspachtvertrag in 
Abschnitt III. (4) geregelt. Die Gewährung eines Ausgleichs für die Zuführung zu den Pensions-
rückstellungen ist folgerichtig, da die Zuführung zur Rückstellung in der Gesellschaft des Verpäch-
ters erfolgt, obwohl die entsprechenden Mitarbeiter, die sich die zusätzlichen Pensionsansprüche 
erdient haben, für den Pächter gearbeitet haben. 

Den Regelungen zu den Arbeitsverhältnissen und Pensionsrückstellungen stehen keine gesetzli-
chen Bestimmungen entgegen. 

7. Gegenleistung 

In § 22 ist die Gegenleistung, d. h. der Pachtzins, geregelt. 

§ 22.1 bestimmt, dass die KGaA an die HC OpCo GmbH für die Überlassung der Pachtgegen-
stände einen jährlichen Pachtzins zahlt, der sich zusammensetzt aus 

a) der Summe der planmäßigen Abschreibungen der Pachtgegenstände für das entsprechende 
Pachtjahr gemäß HGB; 

b) zuzüglich einer Verzinsung des durchschnittlich gebundenen handelsbilanziellen Eigenkapitals 
der HC OpCo GmbH (Eigenkapital zu Jahresbeginn plus Eigenkapital zum Jahresende geteilt 
durch zwei) in Höhe von 7,0 % p. a.; und 

c) soweit gesetzlich geschuldet, die auf diesen Pachtzins entfallende Umsatzsteuer. 

Nach § 22.2 bleiben die Regelungen des Betriebspachtvertrags zu Schuldbeitritten oder Erfüllungs-
übernahmen (bspw. Pensionsrückstellungen) sowie zur Anpassung des Pachtzinses bei Investitio-
nen von der Regelung in § 22.1 unberührt. 

Die Zahlungsmodalitäten regelt § 22.3 des Vertrags. Danach zahlt die KGaA auf den Pachtzins 
monatliche Abschlagszahlungen am 15. eines jeden Folgemonats. Die endgültige Abrechnung für 
jedes Pachtjahr soll bis zum 31. März des folgenden Jahres festgestellt werden. Die Höhe der Ab-
schlagszahlungen bestimmt sich anteilig nach der Höhe des zuletzt einvernehmlich festgestellten 
Jahresentgelts. Für die Zeit bis zur Ermittlung der Abschlagszahlungen nach vorstehendem Satz 
werden die monatlichen Abschlagszahlungen von den Vertragsparteien auf der Grundlage einer 
auf Vergleichswerten des Jahres 2017 beruhenden Prognoserechnung bzw. prognostischen Schät-
zung für das Jahr 2018 einvernehmlich festgelegt. 

Wir haben uns als Vertragsprüfer damit auseinandergesetzt, ob Leistung (Überlassung der Pacht-
gegenstände) und Gegenleistung (Zahlung des Pachtzinses) in einem angemessenen Verhältnis 
zueinander stehen. Die Höhe der Gegenleistung ist hierbei in den Grenzen des § 138 BGB grund-
sätzlich frei bestimmbar, d. h. es darf kein auffälliges Missverhältnis zwischen Leistung und Gegen-
leistung bestehen. Mit der Regelung des § 22.1 erhält die HC OpCo GmbH eine Gegenleistung für 
den von ihr an die KGaA verpachteten Betrieb, die als wesentliche Elemente eine Vergütung in 
Höhe der planmäßigen Abschreibung der verpachteten Vermögensgegenstände sowie eine Kapi-
talverzinsung des durchschnittlich gebundenen handelsbilanziellen Eigenkapitals der HC OpCo 
GmbH beinhaltet. Das Regelungskonzept eines Ersatzes für handelsrechtlich planmäßige Ab-
schreibungen auf die Verpachteten Vermögensgegenstände zuzüglich einer Kapitalverzinsung ent-
spricht bei Betriebspachtverträgen einer üblichen Gestaltung. Die konkrete Festlegung der 
Gegenleistung als Verzinsung des durchschnittlich gebundenen handelsbilanziellen Eigenkapitals 
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mit 7,0 % p. a. liegt innerhalb einer üblichen Bandbreite für Kapitalverzinsungen in der Chemie- 
und Pharmabranche und ist unter dem Aspekt der Angemessenheit nicht zu beanstanden. 

Darüber hinaus bestehen aus unserer Sicht auch schon deshalb keine Bedenken gegen die im 
Vertrag geregelte Leistung und Gegenleistung, weil ein Mutter- und Tochterverhältnis zwischen 
den Parteien besteht, so dass sich aus Konzernsicht die Zahlungsströme saldieren. Zudem besteht 
zwischen den Parteien ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, so dass die von der 
KGaA an die HC OpCo GmbH gezahlte Pacht über die Gewinnabführung wieder an die KGaA zu-
rückfließt. 

Die von der Geschäftsleitung bzw. Geschäftsführung im gemeinsamen Bericht (§ 293a AktG) nie-
dergelegten Überlegungen zur Bestimmung der Gegenleistung, wonach der Bemessung des jewei-
ligen Pachtzinses eine Verzinsung des handelsbilanziellen Eigenkapitals sowie ein Ersatz für 
handelsrechtlich planmäßige Abschreibungen auf die Verpachteten Gegenstände zugrunde liegt 
(zzgl. eines Aufwendungsersatzes für bestimmte mit dem Pachtbetrieb im Zusammenhang ste-
hende Aufwendungen wie z.B. Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen) sind nachvollziehbar. 
Auch die konkreten Erwägungen hinsichtlich der Begründung für die Herleitung und Bemessung 
der Verzinsung von 7,0 % p. a. auf das durchschnittlich gebundene handelsbilanzielle Eigenkapital 
der jeweiligen OpCo als „Kompensation“ für die Fruchtziehung aus dem jeweils verpachteten Be-
trieb durch die KGaA sind nicht zu beanstanden. 

8.  Folgen der Vertragsbeendigung, Rückabwicklung 

In § 25 des Vertrags sind die Folgen der Vertragsbeendigung geregelt. Bei Beendigung des Be-
triebspachtvertrags wird die KGaA der HC OpCo GmbH den Verpachteten Betrieb nebst der ihm 
zum Pachtende zuzuordnenden Pachtgegenstände, einschließlich der durch Erhaltungs-, Ersatz- 
und Erweiterungsinvestitionen erworbenen oder geschaffenen Pachtgegenstände in dem Zustand 
übergeben, wie er einer bis zum Pachtende fortgesetzten, ordnungsgemäßen Bewirtschaftung ent-
spricht. Zudem wird die KGaA der HC OpCo GmbH die Pachtgegenstände in betriebsbereitem Zu-
stand übergeben. Die HC OpCo GmbH wird mit Beendigung des Betriebspachtvertrags die 
betriebliche Leitungsmacht über den Verpachteten Betrieb übernehmen und fortan im eigenen Na-
men ausüben. 

§ 25.2 verweist für die Rückabwicklung auf die Bestimmungen des Vertrags, nach denen sich die 
jeweiligen Einzelheiten richten, z. B. erfolgt die Rückveräußerung des Vorratsvermögens entspre-
chend § 7.5 und § 7.6 des Vertrags. 

§ 25.3 des Vertrags legt fest, dass zum Zwecke der Abwicklung der Betriebspacht, einschließlich 
der laufzeitgerechten Abrechnung des Pachtzinses, die KGaA und die HC OpCo GmbH einen 
Stichtagsabschluss der HC OpCo GmbH sowie eine Pro-forma Bilanz des Verpachteten Betriebs 
auf den Zeitpunkt des Pachtendes aufstellen werden. 

§ 25.4 bestimmt, dass die Vertragsparteien sich bei der Umsetzung der erforderlichen Schritte zur 
Rückabwicklung des Vertrags gegenseitig unterstützen sollen.  

Den Regelungen zur Vertragsbeendigung bzw. Rückabwicklung stehen keine gesetzlichen Bestim-
mungen entgegen. 
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9. Schlussbestimmungen 

Die Pflichten zu Unterrichtung Dritter über die Verpachtung des Betriebs und die Zusammenarbeit 
der Vertragsparteien sowie Informationspflichten sind Inhalt von § 26 des Vertrags. 

§ 27 des Vertrags enthält Regelungen für den Fall, dass einzelne Bestimmungen des Vertrags un-
wirksam oder undurchführbar sind, um die Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen Zwecks des Be-
triebspachtvertrags sicherzustellen (§ 27.1, § 27.2). In § 27.3 des Vertrags ist geregelt, dass die 
Vorbemerkungen und die Anlagen Bestandteil des Vertrags sind. 

§ 28 dient dazu, festzuhalten, dass sich die Vertragsparteien darüber einig sind, dass für ihre Zu-
sammenarbeit die Grundsätze kaufmännischer Loyalität gelten. Sie sichern sich gegenseitig zu, die 
vertraglichen Vereinbarungen in diesem Geiste zu erfüllen und ggf. künftigen Änderungen der Ver-
hältnisse sinngemäß Rechnung zu tragen („Loyalitätsklausel“).  

Die Mitwirkungspflichten der Vertragsparteien werden in § 29 des Vertrags definiert. Änderungen 
und Ergänzungen des Vertrags bedürfen gemäß § 30 des Vertrags zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Die Kosten der Vorbereitung, Beurkundung und Umsetzung des Betriebspachtvertrags 
trägt gemäß § 31 des Vertrags die KGaA, die Kosten der Gesellschafterversammlung der HC 
OpCo GmbH sowie die Kosten der Anmeldung und Eintragung des Betriebspachtvertrags in das 
Handelsregister trägt die HC OpCo GmbH. § 32 des Vertrags regelt, dass ausschließlicher Ge-
richtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Betriebspachtvertrag Darmstadt ist und dass der Be-
triebspachtvertrag deutschem Recht unterliegt. 

Die §§ 26 bis 32 des Vertrags stellen vertragliche Regelungen dar, die gesetzlich nicht gefordert 
sind. 

10. Ergebnis 

Als Vertragsprüfer haben wir geprüft, ob von der Geschäftsleitung der KGaA und der Geschäftsfüh-
rung der HC OpCo GmbH die für einen Betriebspachtvertrag notwendigen Vereinbarungen getrof-
fen wurden und die für einen solchen Unternehmensvertrag typischen Leistungen und 
Gegenleistungen vorgesehen sind. 

Wir haben festgestellt, dass der Vertrag die in den §§ 292 ff. AktG vorgeschriebenen Regelungsbe-
standteile enthält und damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Leistung und Gegenleistung 
sind im Vertrag enthalten, ebenso sind Pflichten von Pächter und Verpächter geregelt. 

Uns sind im Rahmen der Prüfung des Betriebspachtvertrags auch keine Anhaltspunkte bekannt 
geworden, die gegen die Zulässigkeit der fakultativen Regelungen im Vertrag sprechen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAbschließende Erklärung 

W arth & K lein 

G rant Thornton 

4. Abschließende Erklärung 

107 Als gerichtlich bestellter Prüfer haben wir den Betriebspachtvertrag zwischen der der HC OpCo 

GmbH, und der KGaA, Darmstadt, Deutschland, vorn 02.03.2018 geprüft. 

108 Wir erteilen die abschließende Erklärung in sinngemäßer Anwendung des zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§ 293e AktG wie folgt: 

109 .Die Regelungen des Betriebspachtvertrags berücksichtigen die gesetzlichen Bestimmungen und 

stehen keinen gesetzlichen Bestimmungen entgegen." 

110 Wir erstatten diesen Bericht nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage der uns zur 

Verfügung gestellten Unterlagen und erteilten Auskünfte unter Beachtung der Berufsgrundsätze, 

wie sie in den §§ 2 und 43 der Wirtschaftsprüferordnung niedergelegt sind. 

Düsseldorf, den 7. März 2018 

lein Grant Thornton AG 

sprüfungsgesellschaft 

Prof. 
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Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2)Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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